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Einleitung 
Im Zuge der aktuellen Ereignisse ist unwillkürlich das Thema der 
Regelung des eigenen Nachlasses in das Zentrum des Interesses 
vieler Menschen gerückt. Dies, obwohl das Thema der Rege-
lung des eigenen Erbes bei weitem kein beliebtes ist. 

Die PwC Family Business Survey 2018 ergab, dass 61 Prozent 
der Familienunternehmen in Österreich planen, die Führung 
und/oder das Eigentum an die nächste Generation zu überge-
ben. Diesbezüglich gilt es zu beachten, dass rund 64 Prozent 
des (Privat-)Stiftungsvermögens in Österreich in Form von Un-
ternehmensbeteiligungen gehalten wird. 

In diesem Zusammenhang befasst sich dieser Artikel mit der Be-
wertung der Begünstigtenstellung in einer Privatstiftung.  

Erbrechtliche Einordnung der Einräumung einer Begüns-
tigtenstellung 
Im Zuge des Erbrechts-Änderungsgesetzes 2015 wurde nämlich 
erstmals explizit in § 781 Abs 2 Z 5 ABGB klargestellt, dass die 
Einräumung der Stellung als Begünstigter einer Privatstiftung, 
soweit ihr der Verstorbene sein Vermögen gewidmet hat, recht-
lich als Schenkung an den Begünstigten gewertet wird. 

Tritt nun durch erbrechtliche Verfügungen, Schenkungen zu 
Lebzeiten und/oder auf den Todesfall eine Verkürzung von 
Pflichtteilen ein, sind diese Werte der Verlassenschaft hinzuzu-
rechnen und die Pflichtteile von diesem erhöhten Nachlass neu 
zu berechnen.  

Haftung des Begünstigten 
Für den Fall, dass der Nachlass dann zur Bedienung der so er-
rechneten erhöhten Pflichtteile nicht ausreicht, haftet im Falle 
der Einräumung einer Begünstigtenstellung der Begünstigte 
den verkürzten Pflichtteilsberechtigten bis zum Wert der Be-
günstigtenstellung. Es wird dabei gesetzlich zwischen Schen-
kungen (i) an Pflichtteilsberechtigte (§ 783 ABGB) und (ii) nicht 
pflichtteilsberechtigte Personen (§ 782 ABGB) unterschieden. 
Das Verlangen einer Hinzu-/Anrechnung durch potentiell ver-
kürzte Pflichtteilsberechtigte gegen Pflichtteilsberechtigte ist 
zeitlich unbegrenzt möglich, gegen nicht pflichtteilsberechtigte 
Personen unterliegt diese hingegen einer Zwei-Jahres-Frist.  

Zeitpunkt der Bewertung 
Dabei wird als Bewertungszeitpunkt der Zeitpunkt des Vermö-
gensopfers, in Form der Einräumung der Begünstigtenstellung, 
als schenkungsäquivalenter Vorgang, herangezogen. Hier gilt, 

dass solange der Erblasser sich ein Widerrufsrecht oder ein um-
fassendes Änderungsrecht vorbehalten hat, durch welches er 
die Begünstigtenstellung wieder beseitigen kann, die Begüns-
tigtenstellung noch nicht als "wirklich" eingeräumt gilt. Die 
Frist beginnt daher nicht bereits mit dem schuldrechtlichen Ab-
schluss, in diesem Fall der Einräumung der Begünstigtenstel-
lung, sondern erst mit dem damit verbundenen, tatsächlich er-
brachten Vermögensopfer zu laufen. 

 
 

« …wird als Bewertungszeitpunkt der Zeit-
punkt des Vermögensopfers, in Form der 
Einräumung der Begünstigtenstellung, als 
schenkungsäquivalenter Vorgang, heran-
gezogen. » 

 
Bewertung der Begünstigtenstellung 
Das Gesetz regelt nicht, nach welchen Grundsätzen die Einräu-
mung der Begünstigtenstellung zu bewerten ist und es wird 
nicht zwischen den einzelnen Begünstigungstypen (Begünstigte 
mit klagbarem Anspruch, aktuell und potentiell Begünstigte) 
unterschieden. Zumindest nach dem Gesetzeswortlaut werden 
Hinzu- und Anrechnungen pauschal durch die Einräumung der 
Begünstigtenstellung ausgelöst, jedoch gilt zu hinterfragen, ob 
es sachlich gerechtfertigt ist, § 781 Abs 2 Z 5 ABGB undifferen-
ziert auf alle Begünstigtentypen anzuwenden. 

Generell sieht das Erbrecht keine konkrete Regelung hinsicht-
lich der Bewertungsverfahren vor. Der Gesetzgeber stellt jedoch 
auf den Begriff des gemeinen Wertes gemäß § 305 ABGB als 
Bewertungsmaßstab ab. Gemäß § 306 ABGB ist der gemeine 
Wert dann heranzuziehen, wenn dieser nicht anderswertig be-
stimmt werden kann. Die Rechtsprechung bezeichnet den ge-
meinen Wert als einen Marktwert, welcher im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr erzielbar wäre. Dabei wird der Objektivierung 
große Bedeutung beigemessen, da der ermittelte Wert nicht 
von subjektiven oder nicht nachprüfbaren Aspekten abhängig 
sein darf. 

Einfach ist natürlich die Bewertung der Begünstigtenstellung, 
wenn sich diese in einer einmaligen Leistungserbringung er-
schöpft, anders hingegen verhält es sich in den praktisch weit-
aus häufigeren Fällen, in denen eine langfristige Absicherung 
des Begünstigten in Form von monatlichen Renten auf Lebens-
zeit angestrebt wird. 

Die Kunst einer gelungenen Nachfolgeplanung 
Brennpunkt Bewertung der Begünstigtenstellung in einer Privatstiftung 
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Dementsprechend sind für die Ermittlung des Wertes der Be-
günstigtenstellung zunächst die jeweiligen gestifteten Vermö-
gensklassen (beispielsweise Immobilien, Unternehmensanteile, 
Anleihen, etc.) zu identifizieren.  

« … sind jene Bewertungsgrundsätze her-
anzuziehen, welche für die jeweilige Ver-
mögensklasse adäquat sind » 

 
In weiterer Folge sind jene Bewertungsgrundsätze heranzuzie-
hen, welche für die jeweilige Vermögensklasse adäquat sind. 
Während das Liegenschaftsbewertungsgesetz die Bewertungs-
grundsätze für Immobilien regelt, fehlt im Bereich der Unter-
nehmensbewertung die gesetzliche Grundlage, welche die an-
zuwendenden Bewertungsverfahren vorgeben würde.  

In diesem Zusammenhang hat der Fachsenat für Betriebswirt-
schaft und Organisation der Kammer der Steuerberater und  

Wirtschaftstreuhänder im Fachgutachten KFS/BW 1 allgemeine 
Grundsätze der Betriebswirtschaftslehre für Unternehmensbe-
wertungen zusammengefasst.  
Dabei wurden die Regelungen zur Ermittlung eines objektivier-
ten Unternehmenswertes festgelegt. Das KFS/BW 1 folgt 
grundsätzlich der internationalen Entwicklung der Unterneh-
mensbewertung und sieht die Diskontierungsverfahren (Dis-
counted-Cash-Flow- und Ertragswertverfahren) unter der An-
nahme der Fortführung des Unternehmens als grundsätzliche 
Methoden für die Wertermittlung vor. Übersteigt der Barwert 
der finanziellen Überschüsse, die sich bei Liquidation des ge-
samten Unternehmens ergeben, den Fortführungswert, ist der 
Liquidationswert als Bewertungsuntergrenze heranzuziehen, 
vorausgesetzt, dem stehen keine rechtlichen und faktischen 
Gründe entgegen.  
 

« … ist zu analysieren inwieweit die dem 
Begünstigten zukommenden Zuwendun-
gen definiert sind und ob diese auf die 
Nachkommen des Begünstigten überge-
hen. » 

 

Im Rahmen der Bewertung von Unternehmensanteilen börsen-
notierter Unternehmen, deren Aktien jederzeit über Börsen ge-
handelt werden, wird es im Regelfall zutreffen, dass der Kurs-
wert der Aktien ihrem Verkehrswert entspricht. In einem 
solchen Fall kann es angemessen sein den gemeinen Wert im 
Sinne des § 305 ABGB über den Börsenkurs zu bestimmen. In 
bestimmten Fällen kann jedoch der Verkehrswert vom Kurswert 
abweichen. So kann es beispielsweise bei der Bewertung von 
großen Aktienpaketen legitim sein, den strategischen Vorteil 
einzupreisen. Sinngemäß kann der Börsenkurs als jener Wert 
angesehen werden, zu dem jederzeit die Realisierung am Markt 
möglich ist und muss nicht dem tatsächlichen Verkehrswert 

entsprechen. Es ist jedenfalls zu analysieren, inwieweit der Bör-
senkurs als Wertuntergrenze relevant ist. 

Generell sind die im KFS/BW 1 vorzufindenden allgemein for-
mulierten Regelungen so gut wie möglich in die Vorgabe des 
Erbrechts einzupassen.  

Es herrscht das Stichtagsprinzip. Das bedeutet, dass die Festle-
gung des Zeitpunktes für die Bewertung maßgeblich ist. Gemäß 
§ 778 Abs 2 ABGB ist der Todestag des Erblassers jener Tag, zu 
dem die Verlassenschaft zu bewerten ist. Zu beachten ist, dass 
sofern die Begünstigtenstellung zu einem Zeitpunkt vor dem 
Todestag eingeräumt wurde, die bisher erbrachten Zuwendun-
gen in die Bewertung der Verlassenschaft miteinbezogen wer-
den müssen.  

Gemäß § 788 ABGB ist die Begünstigtenstellung auf jenen Zeit-
punkt zu bewerten, in dem die Schenkung gemacht wurde. Der 
ermittelte Wert ist in weiterer Folge auf den Todeszeitpunkt 
nach einem von der Statistik Austria verlautbarten Verbraucher-
preisindex anzupassen.  

Die Frage nach der Festlegung des Bewertungsstichtags kann 
den Bewerter vor eine große Herausforderung stellen, da der 
Unternehmensbewertung nur jene Informationen zugrunde ge-
legt werden können, welche bei angemessener Sorgfalt zum 
Bewertungsstichtag hätten erlangt werden können. Eine An-
passung wertbestimmender Faktoren ist nur dann zulässig, 
wenn ihre Wurzel vor dem Bewertungsstichtag gelegen ist. 
Grundlage der Bewertung stellt somit die zum Bewertungs-
stichtag vorgelegte Planungsrechnung dar. Im Falle einer Be-
wertung der Begünstigtenstellung, welche vor dem Todeszeit-
punkt eingeräumt wurde, wird in der Praxis eine solche 
Planungsrechnung häufig nicht vorliegen. Das KFS/BW 1 räumt 
dem Wirtschaftstreuhänder das Recht ein, mangels einer ver-
fügbaren Planungsrechnung, auf Basis der Vergangenheitsana-
lyse, der von ihm hierbei festgestellten Entwicklungslinien und 
der übrigen verfügbaren Informationen eine Planung der finan-
ziellen Überschüsse zu erstellen. Dabei wird die Durchführung 
einer Szenarioanalyse empfohlen. 

Darüber hinaus werden sich oft sowohl aus der Gestaltung der 
Privatstiftung als auch aus der Ausgestaltung der Rechte des 
Begünstigten Sachverhalte ergeben, die in der Bewertung zu-
sätzlich zu würdigen sind. Beispielsweise ist zu analysieren in-
wieweit die dem Begünstigen zukommenden Zuwendungen 
definiert sind und ob diese nach dem Ableben des Begünstigten 
auf die Nachkommen des Begünstigten übergehen. Eine recht-
liche Beurteilung ist dementsprechend empfehlenswert.  

Abschließend ist zu erwähnen, dass es nicht zu einer doppelten 
Hinzurechnung – durch Hinzurechnung (i) der ursprünglichen 
Vermögenswidmung an die Privatstiftung und jener (ii) der Be-
günstigtenstellung – kommen darf. Denn dies würde dazu füh-
ren, dass Vermögenswerte, die zu Lebzeiten des Verstorbenen 
bloß einmal in seinem Vermögen vorhanden waren, zweimal im 
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Verlassenschaftsvolumen berücksichtigt werden. Werden beide 
Hinzurechnungen begehrt, ist daher zur Vermeidung dieser 
Wert-Verdoppelung jener Vermögenswerte, die der Privatstif-
tung gewidmet wurden, der Wert der Begünstigtenstellung in 
Abzug zu bringen. 

Conclusio 
Fazit ist, dass eine faire Nachfolgeregelung immer aus mehreren 
Gesichtspunkten zu beurteilen ist. Eine möglichst klare Bewer-
tung des Vermögens ist dafür eine Grundvoraussetzung. Durch 
die erbrechtlichen Änderungen 2015 hinsichtlich stiftungsrele-
vanter Sachverhalte kommt der Bewertungsfrage eine noch 
größere Bedeutung zu. In jenen Bereichen, in denen eine kon-
krete gesetzliche Bewertungsregelung fehlt, sind die gesetzlich 
definierten Bewertungsgrundsätze zu befolgen beziehungs-
weise dementsprechend auszulegen. Unumgänglich wird für 

die Datenanalyse und Bewertung komplexerer erbrechtlicher 
Sachverhalte das Zusammenspiel mehrerer Sachverständiger 
sein. Es wird abzuwarten bleiben, wie die Gerichte in den kom-
menden Jahren mit den durch die Gesetzgebung nach wie vor 
offenen Fragen umgehen werden. 
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